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Amtliches,

Krels D Klatt
für de« UnterlnhnkreiS.

Amtliche- vlütt für die Bekanntmachungen de- LandratsanrteS «nd des AreisanSfchnffeS.
6V. Jahrgang.Nr. 57 Diez, Freitag , den 4. Juni 1926.

Smer und Linkoili «Winter-

Verordnung
üb»r eine Erhebung der Getreide- und Kurtosfelflüchenim

Jahr 1920. Vom 29. April 1920. __ ___
°"̂ Aus Grund der Verordnunĝ über Kriegsmaßr,ahmen zur
Sicherung der Volkseruührung dom 22. Mai 1916(Reichs-Ges.-,
Bl . S . 401) 18. August 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 823) wird
verordnet: „

§ 1. In der Zeit vom 20. Mai bis 5. Junr 1920 findet
neben der durch Bundesratsbeschlus; vom 1. Mai 1911 ungeord¬
neten Allgemeinen Anbauerhebung eine Feststellung der von
den einzelnen Bewirtschaftern (BetriebStnhabern) bestellten
Getreide- und Kartoffelflächenstatt. Es sind sestzustellen die
Rächen beim feldmäßigen Anbau von:

1. Weizen,
a) Winterfrucht,
b) Sommerfrucht;

, 2. Spelz — Dinkel, Fesen
und Sommerfrucht) ;

3. Roggen,
a) Winterfrucht,

i b) Sommerfrucht;
4. Gerste,

a) Winterfrucht,
b) Sommerfrucht;

5. Gemenge aus den Getreideavten 1 bi» 4;
6. Hafer;
7. Gemenge aus Getreide aller Art mit Hafer?

ferner
8. Kartoffeln,

a) Frühkartoffeln,
b) Spätkartoffeln;

8 2. Die Erhebung erfolgt gemeindeweise(gutsbezirks
weise) durch Befragung oer Bewirtschafter (Betriebsinhaber).
Ihre Ausführung obliegt den Gemeindebehörden mit Hilfe
der zu diesem Zwecke ernannten Sachverständigen oder Ver¬
trauensleute.

8 3. Die Erhebung erfolgt durch Ortslisten nach dem bei¬
gefügten Muster.*) Alle Ernteflächen sind zur Ortsliste der¬
jenigen Gemeinde anzugeben, von der ans die Bewirtschaftung
geschieht.

*) Das Muster ist hierunter nicht abgedruckt.
• § 4. Die Gemeindebehörden haben die Richtigkeit der

Flächenangaben zu überwachen und an der Hand der Grund¬
stückskataster oder ähnlicher Unterlagen, der Feststellungen bei
der Anbau- ,u>nd Ernteflächenerhebung des Vorjahres und
durch sonstige geeignete Maßnahmen nachzuprüfen.

8 5. Bewirtschafter landwirtschaftlicher Grundstücke und
ihre Stellvertreter sind verpflichtet, den mit der Erhebung

. Beauftragten über den Anbau und die Größe der bestellter
Flächen alle geforderten Auskünfte gewissenhaft und wahrheit-
gemäß zu erteilen.

Auch die Grundeigentümer, die ihre Grund,tücke mcht
selbst bewirtschaften, sind auf Befragen zur Auskunfterteilnng
über die Eig-.uE - , Pacht- pnd sonstige Nutzungsvexhält-
nifte sowie über die Art und Größe der Grundstücke verpflichtet

' Tie zuständige Behörde oder die von ihr beauftragten
Personen sind befugt, zur Ermittelung richtiger Angaben über
die Ernteflächen die Grundstiicke der zur Angabe Verpflichteten
zu betreten, Messungen vorzunehmen, sowie die Geschäfts¬
bücher der Bewirtschafter einzusehen, auch hinsichtlich der
Größ« der Grundstücke Auskunft von Behörden einzuholen

a 6. Tie Herstellung und Versendung der Drucksachen er¬
folgt durch die" obersten Landesbehörden . ...

s 7 Tie obersten Landesbehörden erlassen dre Best-nimun-
„„„ aur Ausführung dieser Verordnung , Sie können vr-
stimmen daß neben oder an Stelle von Ortslisten Fragebogen
zu verwenden sind ; sie können die Erhebung auch auf anvere
Früchte erstrecken und sonstige Acnderungen der Ästung der
Ortsliste vornehmen , insbesondere ern anderes Flachenmaß

'" o^ V L̂sührnngsbestimmnngen sind dem Reichsministerlum
für Ernährung und Landwirtschaft brs znm 20. » i l9 -°

einpfenbetiu ^ o6  - teu  Landesbehörden haben eine nach Be¬
zirken der unteren Verwaltungsbehörden gegliederte eniam-
menstellung der Ergebnisse der Erhebung dem Reuhomnnste-
rium für Ernährung und Landwirtschaft bis znm 10. Juli

19_,0einz f̂ Ag„„„unalverbände sind verpflichtet, die Er-
arbniäe der Erhebung über die Er Ute 'lachen berm seldmaßigen
ffiTS aS « » ln de, Rrich- ' - ri°ff-M-Il- nnm tt- .
tat »B MM» , Juni 1820 mttmteUta, T>e R-,«-r-t>°» l.
stelle erläßt die näheren Bestimmungen.

8 10 Wer vorsätzlich die Angaben , zu denen er nach
dieser Verordnung oder den zu ihrer Ausführung rrlaflenen
WmL « °n m  r®
oder unvollständig macht, oder wer dre Vorschrift im 8 o W
3 zuwider das Betreten der Grunostncke oder die Ein >rch. rn dre
Gickcbäftsbücher verweigert , wird mit Gefängnis ör« zu sech-,
«Lta und mu m m  Mur , »tatS SITÄ «cn-m...»«n,»«°nvM-d-'
nntlS Jk «i -d «■* ** *** M

Wtt -ntt tarn T- o- tat
kündigung in .Kraft.

Berlin,  den 29. April 1920.
Ter Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft.

I . V. : Tr . H n b e r.

I. 3834. t
Wird veröffentlicht.

Diez,  den 27. Mai 1920.

Der Landrat I . V.: Scheuern.

Polizeiverordnnng
Ans Grund der Bekanntmachung über die Bekämpfun<

von Pflanzenkrankheiten vom 30. August 1917 (Rcrchs-Ge,etz .
^ 745) und des § 136 des Laudesverwaltuugsge,etzeSvom
30. Juni 1883 (Gesetzsamml. S . 195) ordne ich iür den Umfang
der Monarchie folgendes an:

z 1
Die mit Kartoffeln bebauten Felder und die Vorräte an

Kartoffeln unterliegen der p .mtlichen Beaussrchtrgung zum
Zwecke der Bekänrpfung des Kartosfelkrebses

Tie Aufsicht üben die Ortsvolrzerbehörden sowie die
Hau- tsammelstcllen und Sammelstelleu für Pflanzenschutz au»
In Ausführung der Aussicht dürfen Karrostelpflauzen nnd
deren Teile , insbesondere Knollen in angemessenem Umfange
flir die erforderlichen Untersuchungen entnommen werden.

Krebsverdächtige Erscheinungen an ausgepflanztea ober
aufgespeicherteU Kartoffeln sind sofort der Ortspolrzerbehörde
anzuzeigen . Tie Anzeigepflicht liegt bei Kartoffelpflanzungen



Wut Nutzungsberechtigten des Prunvftistte und tu vrsitii Ab-
weserchett dem Verwalter ob ; bei Vorräten dem, der sie in
Verwahrung hat . “

Tie Anz. -gepflicht entsteh nicht, wenn bon änderet Sette
bereits Anzeige erstattet worden ist.

Tie Ortspolizei - oder die Gemeindebehörde haben die
-Anzeigen unberzüglich an die tzauptsammelstelle für Pflan¬
zenschutz weiter zu leiten . ^ 1

Die Mtzrkimale des Kartosselkrebfes sind im Anhang
angegeben.

8 3.
Auf dem Felde , das trebskranke Kartoffeln getragen,

hat , sollen die Rückstände der Kartoffelpflanzen , insbesondere
.Knollen, sorgfältig zusammengebracht und verbrannt Werden.

8 4.
Tie auf einem solchen Felde geernteten Kartoffeln dürfen:

1. nicht .ails Pflanzkartoffeln verwendet,
2. nicht ohne polizeiliche Erlaubnis ans dem Betriebe , in

dem sie gebaut worden sind, entfernt
3. nur in gekochtem oder gedämpftem Zustande verfüttert

werden.
Auch die Abfälle solcher Kartoffeln muffen sorgfältig

^sammelt und vor dem Verfüttern gekocht oder sonst ver¬
brannt werden . ^

Fn Betrieben , in denen Fabriken für die Verarbeitung von
.Kartoffeln bestehen, werden die auf verseuchten Feldern ge-
»rnteten Knollen am besten ihnen zugesührt . Im uorigen
ist jeder Transport nach Möglichkeit zu vermeiden : da auch
die an den Knollen hastende Erde den Kmnkheitserrogeo

' " ^ ie Vorschrift des Abs. 1 Nr . 2 findet auf die nach 8
1 erfolgenden Untersuchungen keine Anwendung.

Auf dem Felde , auf dem ' - tebskranke Kartoffeln festgc-
stellt worden sind, dürfen nur die von der OrtspolizeibelMde
genehmigten Kartoffelsorten gebaut werden . Be , dreier Ein¬
schränkung verbleibt es, bis sie vom der Polrzeroehüvde aus¬
drücklich aufgehoben wird.

Weitergehende polizeiliche Anordnungen über die Be¬
nutzung 'des verseuchten Grundstücks sind zulässig.

Die Ortspolizeibehörde kann ihre Befugnifse der Gemeinde¬
behörde übertragen. § 7. ,

Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Vorschriften
werden nach 8 2 der Bekanntmachung vom 30. August 1.»w
«Reicks-Gefetzbl. S . 745) mit Gefängnis bis zu einem Jahre
und Mt Geldstrafe bis zu 10 000 Mark oder mit einer dieser
Strafen geahndet.

8 8.
Tiefe Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Verkündung rn

Kraft.
« e r l i n , den 18s. FeLrimv 1918.

H«r Mnister für Landwirtschaft , Domänen ilnd Forsten,
von Eisenhart -Rothe.

Anhang.
Aach dem Flugblatt Nr . 53 der Kaiserlichen BiologiWen

Anstatt für^ und- und Forstwirtschaft vom Mai 1914 ist der
Kartosfelkrcbs daran erkenntlich , daß man an den Knollen
Wucherungen von verschiedener Größe uM Norm nndeh,
deren Oberfläche warzig und später oft zerklüftet ist» fo >-ast
sie zuweilen an manche Sorten von Badeschwämmen erinnern.
Manchmal erscheinen sie nur wie kleine Warzen , oft sind es
große Auswüchse, nicht selten endlich ist von der eigentlichen
Knolle nichts mehr zu erkenneii , und an ihrer Stelle finde"
sich schwammartige Mißbildungen , die mit durch den Orr ihres
Vorkommens erkennen lassen, daß sie ursprünglich ans fungen
Kartoffeln entstanden sind.

Anfänglich sind alle diese Mißbildungen hellbraun und re  t.
«toät « werden sie dunkelbraun und schwarzbraun und zerfallen
allmählich , indem sie bei trockenem Wetter veMrnmpfen
und zerkrümeln , bei nassem verfaulen.

Ta die Krankheit alle jungen Gewebe ergreifen kann, st
findet man Krebswucherungen außer an den Knollen auch
an anderen Teilen der Pflanze . Meistens werden die Knollen
die Wurzelzweige und die unterirdischen Stengelteile ergriffen.
Wenn die jungen Triebe aber längere Zeit brauchen, um au-
dem Boden herauSzukommrn , «der wenn länger » ft«,t feuch..S

mritt*  herrscht , bilden sich v'.nch »n Yen der
überirdischen Stengel Gefchwillfte, in Venen man nicht ' elien
noch erkennen kann , daß sie aus Blattanlagen hrrvorgegangen
sind Tie vverirdifchen Pflanzenterle find ebeiifv me du
am Licht liegenden Knollenauswüchse ariin . oft m,i einem
weißlichen oder rötlichen Ton.

, » ■ V

-J .-Nr . II 6282. Diez,  den 25. Mai 1920.
Tie Herren Bürgermeister werden ersucht, den Ortseinwoh¬

nern bon oen vorstehenden Bestimmungen Kenntnis zu geben
Tie Hauptfainmeistelle zur Beobachtung der Pllanzen-

krankheiten für den Regierungsbezirk % °baden rst Pflan¬
zenpathologische Versuchsstation für Wein -, Obst- und Garten¬
bau in Geisenheim , wohin die eingehenden Anzeigen von Fhnen

*U zum 2 0. Oktober  d . Js .. sehe ich einem Bericht
über das Auftreten des Kartofselkrebses und die bei feiner
Bekämpfung gemachten Beobachtungen entgegen.

Ter Landrat I . V. : Scheuern.

I, Z257. Diez,  den 15. Mai 1920.
An die Herren Bürgermeister der Landgemeindendes Kreises.

Betrifft : Baupolizei und Baustv ffverso rgun  g.
Tie in letzter Feit hier eingereichten Bauerlanbnisgesnche

lassen bezüglich der ortspolizeilichen Borvrüfung sehr vrcl zu
wünschen übrig , sodaß die Gesuche zwecks Vervollständigung
öfter zurückqeqeben werden müssen. Ta durch drefe Maftbeach
tnno der Vorschriften für die Bauenden unnötige Weiterungen
und" Kosten entstehen , wird hierinit folgendes angeordnet:

1. Die Vorprüfung der Baugefuche als auch spatere Rück¬
fragen find stets als Eilsachen  zu behänd sta und uuvcr-
züglich zu erledigen . ^ „ .

( 2 Sämtliche an das Baugrundstuck angrenzenden Eigen¬
tümer find von dem Bauantrage in Kenntnis zu setzen, mit den,
Anheimstellen -stuf Gruno der Baupolizeiverordnung oocr aus
anderen iössentlich rechtlichen Gründen etwaige Einwendu ngen
binnen <3 Tage bei der Ortspolizeibehörde zu erheben . Etwa;
gegen Ms Wauvorhaben gemachte Einwendungen 'und unrer
Aeußerung der Ortspotizeibehörde zu dem Antrag zu nehme» .
Einer amtlichen Benachrichtigung der Nachbarn bedarf io
insoweit nicht, als eine schriftliche Erklärung derselben dorge-
legt wird daß sie gegen das Bauvorhaben nichts einzuwenoen

** , 3. Bei der Vorprüfung durch die Ortspolizeibehörde ist
darauf zu achten, daß die Zeichnungen und Beschreibungen
in doppelter Ausfertigung bestiegen, ob das Interesse der Ge¬
meinde nicht verletzt und ob in polizellicher Hinsicht Beden¬
ken gegen den Bau nicht bestehen. Tie beigesügten Lageplane
find auf ihre Richtigkeit hin zu prüfen und soweit keme amt¬
lichen Lagepläne zu fordern find , als mit der Wirklichkeit uber-
einstimmeud auf den Zeichnungen amtlich zu bescheinigen.

f Auf den Lageplänen find die Entfernungen. von der Nach-
barzrenze , Abstand von der Straße , Abstand der Gebäude unter
sich Zweckbestimmung der Gebäude , lvelchc Bauart die in einer

i Entfernung unter 3 Meter von der Grenze befindlichen Ge¬
bäude haben und ob Fenster und Oeffnnngen sich nach dein
Baugrundstück zu etwa beftnden , einzutragen . Außerdem i,r
noch anzugcben , ob sich auf dem Bangruudstück bereits ' vor¬
schriftsmäßige Abort . Jauchcgrube und Dungstättenanlage öe-
fiirden, damit dem Bauherrn dementsprechend Auflage gemacht
werden kann . . _ > „ ,

l Bei den konzefsionspflickitigen Bauten im snme ec-- z
16 der Gewerbeordnung , find die Bestimmungen der AuSfüh-
rungsanweifung unter B zu beachten.

• Tie Ortspolizeibehörde hat weiter zu pruren , ob bei der
Bailausführung das Gemeindeinteresse berührt und etwa be¬
stehende Bau - und Straßenfluchtlinien , Abstände von Wegen
pp. innegehalten werden . , , - . ^

Bei Errichtung baulicher Anlagen ist aus den -- chutz der
Natur und Baudenkmäler gegen Verunstaltung und aut die
heimische Bauweise Rücksicht zu nehmen . TaS Aea.ßere der
baulichen Anlagen muß daher in Bezug auf Bauart , Bau¬
form Baustoffe und Farbe so beschaffen fein, , daß die einheitliche
Gestaltung des Ortsbildes nicht gestört wird . Zm weiteren ver¬
weise ich auf die im Vordruck für die ortspolizeiliche Vorpru-
ftmg der Baugesuche Gellten Fragen , deren vollständige
und gewissenhafte Beantwortung ich d,n Herrn Bürgermeistern
zur Pflicht mach». ' 1 I
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Bieten,  sich vor der fßwjePtietwtg über  Die Möglichkeit Der
Bauausführung ustv . Rat zu holen , wird der Kreisbaumeister
zukünftig jeden Di enstag vormittags von  8 — 12
Uhr,  in seinem Amtszimmer , Kreisgebäude Luüenstraße , deir
jenigen Kreisinsassen , welche zu bauen beabsichtigen , als Sach¬
verständiger mit Rat und Belehrung unentgeltlich zur Ver¬
fügung stehen.

Ter Kreisbaumeister ist gern erbietig , geschulte Techniker
nachzuweisen , die mit den einschlüglichen Bestimmungen , be¬
treffend die Anfertigung der Zeichnungen und Unterlagen ver¬
traut sind und deren Baugesuche als prüsungsrähig anerkannt
werden können.

In letzter Zeit sind auch wiederholt Bauten ohne baupoli¬
zeiliche Genehmigung oder uinter Mweichung von dem geneh¬
migten Bauschein ausgeführt worden . Ich mache darauf auf¬
merksam , daß jede willkürliche Abweichung vom Bauschein,
sowohl von dem Bauherrn als auch von dem verantwortlichen
Bauhandwerker gemäß 8 47 der Battpolizeiverordnung vom 2.
August 1910 bezw . 367 Ziffer 12— 15 und 368 Ziffer 3 und 1
des Strafgesetzbuches geahndet werden wird.

4. Bezüglich de r Beschaffung der erforder¬
lichen Baustoffe  mache ich noch auf die folgenden neuen
Bestimmungen des Herrn Bezirkswohnungskommissars in Cassel
aufmerkasam.

Bei allen denjenigen konzessionspflichtigen oder nicht
konzesfionspflichtigen Bauvorhaben bei dem der Gesamtbedarf
in künstlichen Mauersteinen (einschließlich Lehmsteinen ) 5900
Stück , an Tachziegeln 1000 Stück , an Zement 20 Zentner oder
Kalk 40 Zentner , nicht überschritten wird , genügt neben dem
Gesuch die Beifügung eines Freigabeantrags (Formblatt
III bis V) der hier einzureichen ist und welcher nach Prüfung
der Baustoffbeschaffungsstelle Cassel weitergeleitet wird.

Wo eS sich um den Bezug über vorstehende Mengen hinaus
handelt , hat jeder Bauherr eine Baustoffanweisung (Formblatt
/ ) sowie eine Baufristenübersicht (Formblatt II ) in d r ei fa ch e r
Ausführung , die Zeichnungen und prüfungsfähigen Berech¬
nungen des Bedarfs an bewirtschafteten Baustoffen sowie Be¬
schreibungen in zweifacher  Anfertigung einzureichen . Dem
Gesuch ist die genehmigte Bauzeichnung beizufügen welche
nach Prüfung des Antrags dem Bauherrn wieder zugestellt
wird.

Bei Vorlage der von Ihnen zu begutachteten Anträge auf
Ausstellung von Bescheinigungen über die Dringlichkeit kleiner
Reparaturarbeiten für die einmalige Beschaffung von höchstens
1000 Ziegelsteine , 6 Zentner Cement , 8 Zentner .Kalk , 300
Dachziegel ist genau anzugeben , zu welchem Zwecke diele Materi¬
alien verwendet und von welcher Verteilungsstelle sie be¬
zogen werden sollen , sowie welcher Handwerker die Arbeiten
«msführt.

Tie erforderlichen Formblätter sind gegen Erstattung der
Kosten von hier erhältlich uno können mif Anfordern gegen
Postnachnahme bezogen werden.

Ich ersuche vorstehendes auf geeignete Weise zur .Kenntnis
der Ortseingesessenen , Baulustigen und Bauhandwerker zu
bringen und streng darauf zu achten , daß die Bestimmungen
des k 2 und 6 der Baupolizkiverordu '.tng vom 3. August 1910
überall genau befolgt werden.

Schließlich mache ich noch darauf aufmerksam , daß es un¬
zulässig ist , amtliche  Bauakten an Privatpersonen auszu¬
händigen.

Der Landrat : I . B . Scheuern.

J .-Nr . 1 f. 2075/20 ! Merseburg , den 16 . April 1920.
i Dem Standesbeamten in Radewell (Saalkreis ) sind gele¬

gentlich eines Einbruchs in der Nacht vom 3. zum 4. März d. Js.
zwei Standesamtssiegel gestohlen worden . Ta der Verdacht
nahe liegt , daß sie zu unlauteren Zwecken verwendet werden,
ift «'s int Interesse aller Behörden und Privatpersonen,
im Lause der nächsten Heil alle mit dem Dienstsiegel des
Standesamts Radewell versehenen Amtshandlungen oder aus
gestellte Urkunden a uf das Genaueste hinsichtlich der Richtigkeit
ihrer Unterschriften zu prüfen und sich in Zweifelsfüllen sofort
an die Auffichtsbehörde um Auskunft zu wenden . Tie bisheri¬
gen Siegel werden mit Wirkung dom 1. März 1920 ab für
ungültig erklärt . Tie Beschaffung neuer ist veranlaßt , die
zum Unterschiede von den gestohlenen Siegeln eine 2 unter
dem Adler tragen werden.

r vt&fciytrtf*tforffieljettbe  r im ijieftficit Steffient 11gißant t0JfCatteveröffentlichten Bekanntmachung übersende sch zur gefälligen
Kenntnisnahme utrd mit dem ergebenen Ersuchen , die unter¬
stellten Behörden entsprechend zu verständigen.

Der Regierungspräsident I . V . : (Unterschrift ).

Abdruck den Herren Standesbeamten den Landgemeinden
und den Ortspolizeibehörden zur Beachtung.

Diez,  den 27 . Mai 1920.
Der Landrat I . V . OScheueru.

Pr . I . 19 . L . 150 Wiesbaden , den 20 . Mai 1930.
Bekanntmachung

Mt Ermächtigung des Ministeriums für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten werden die bisher üblichen Gebühren¬
sätze für die amtsiierärztliche Beaufsichtigung der Gastställe,
Händlerställe usw . gemäß meiner viehseuchenpolizeilichen An¬
ordnung vom 30. November lf “12 (Reg .-Amtsbl . S . 497/498)
■unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs vorübergehend um
100 Prozent erhöht.

Sondervereinbarungen zwischen den Interessenten und
den Kreistierärzten , falls solche bisher schon bestandet, , sind
auch weiterhin zulässig.

Der Regierungspräsident I . B . : (Untsrschrifi ).
* * *

1. 3831
. Wird veröffentlicht.

Diez,  den 29. Mai 1920.

Ter Landrat I . V . : Zimmern :ann.

I . 3824 . Diez,  den 28. Mai 1920.
An die Ortspolizeibehördcn des Kreises.

Ta das belgische Kommissariat de rHohen Jnteralliierteit
PuRheinland -Kommission mich iGmer von deutschen Staatsange¬

hörigen aus dem besetzten Gebiet um die Erteilung einer
Aufenthaltserlaubnis für Belgien  angegangen
wird , sehe ich mich veranlaßt, , darauf hinzuweisen , daß hier¬
für nur der belgische Konsul in Köln , zuständig ist.

Ter Landrar I . V . : Zimmermann.

1. 3557 . . Diez,  den 29. Mai 1920.
An die Ortspalizeibehörde » des Kreise « .

Auf die in Nummer 18 des Regierungs -Amtsblattes ver¬
öffentlichte Bekanntmachung des Handelsministers vom 10.
März 1920 — III . 3349 — betreffend Zulassung von Azethlen-
schweißapparaten der Firma Fr . P . Schmidt -Suhl in Suhl
mache ich hierdurch aufmerksam . —

Der Landrat . I . V . : Zimmermann.

BerorSnung
über die vorläufige Erbebung der Einkommensteuer für da«

Rechnungsjahr 1920 . Vom 20 . April 1920.

vom 29. März 1920 (Reichsges . Blatt S . 359) in der Fassung
des Gesetzes zur Durchführung des Einkommensteuergesetzes
vom 31. März 1920 (Reichsgef .-Bl . S . 428 ) und auf Grund
des 8 444 Abs . 3 der Reichsabgabenordnung iwm 13. Dezem¬
ber 1919 (Reichsgesetz -Bl . S . 1993 ) wird folgendes bestimmt:

1 . Bis zum Empfang des vorläufigen Steuerbescheids
für das Rechnungsjahr '1920 gemäß 8 58 Abs . 2 des Einkomm °n
steuergesetzes haben die Steuerpflichtigen , denen eine schriftliche
Mtteilung darüber zugeht , auf die Reichseinkommensteuer vor¬
läufig den Jahresbetrag der Einkommensteuer zu zahlen , der
nach der letzten Landesrechtlicheu Veranlagung zu gimsten ter
Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände ) aus Grund der für
die Zeit bis zum 1. dlpril 1920 maßgebenden Vorschriften von
ihnen zu entrichten war oder wäre : Gegen die Miteilung ist
das Beschwerdeverfahren gegeben.
e 2. die näheren Bestimmungen zur Durchführung der unter
Nr . 1 getroffenen Anordnung erlassen die Landesfinanzämter,
sie bestimmen insbesondere , in welchen Zahlungszeiten die
Steuer zu entrichten ist.

Berlin,  den 20. April 1920.
Der Reichsminister der Finanzen : Dr . Wirth.

Vorstehende Vervrcniung wird hierUrit zur Kenntnis g»-
brachi mit dem Bemerken , daß Sie lediglich für natürliche Per¬
sonen im Sinne des 8 2 des E . St . G . in Betracht kommt
Die aus die schriftliche Mtteilung hin vorläufig >u entricht

\
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tenbe «Steuer ist ftt urertelsöhrrichenRaten und zwar die erste
Rats 14 Tage nach Zustellung der Zahlungsaufforderung , die
rchrigen bis Zum 15. der Monate August , November 1920 und
Februar 1921 an die Steuerhebestelle dsö Ortes des WvbnfitzeS
oder Aufenthaltes abzuführen . '

Cassel , den 22. Mai 1920.
. Ter Präsident des üandesfinanzaintes.

* -i- *
An dic Magistrate in Diez , Nassau , Bad Ems und

die Herren Bürgermeister der Landgemeinden
mrt dem Ersuchen, vorstehende Verordnung in ortsüblicher
Weise zur Kenntnis de rSteuerpflichtigen zu bringen.

Diez,  den 2. Juni 1920. i
_ Der Vo rst and des Finanz -Amtes : Markloff.

Verordnung
über Atilch- und Butterhöchstpreise.

Auf Grund der Veroronung über oie Bewirtschaftung ouu
Milch und den Verkehr mit Mich vom 3. November ' 1917
M .-G .̂ Bl . S . 1005) und der Anordnung der Reichsstelle für
Speisefette vom 8. November 1917 (Rcichsanzeiger 266) und
der ^ Preußischen Ausführungsanweisung vom 18. November
1917 sowie stuf Gruno der Verordnung über die Preise für
Butter vom 25. August! 1917 wirs hiermit unter Aufhebung aller
entgegenstehenden Bestimmungen mit Genehmigung der Lan-
dessettstelle für den ganzen Umfang des Regierungsbezirks
Wiesbaden folgendes angeordnet : >

81.
Ter Erzeugerhöchstpreis für Vollmilch betrügt für das

Liter 1.50 Mark ab Stall . .

Für Magermilch beträgt der Erzeugerhöchstpreis 70 Pfg.
je Liter ab Stall oder ab Molkerei.

s 3.
Ter Butterpreis beträgt 16.-50 Mark je Pfund ab Erzeu¬

ge rstelle.
§4.

Tie in dieser Bekanntmachung oder auf Grund dieser
Bekanntmachung festgesetzten Preise sind Höchstpreise im Sinne
des Gesetzes betreffend Höchstpreise vom 4. August 1914, in der
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1917 (R .-G^
Bl . S . 516) in Verbindung mit den Bekanntmachungen vom 21
Januar 1915 "(R .-G .-Bl . S . 725), 23. März I916 (R -G -Bl
S . 183), vom 22. März 1917 (R .-G .-Bl . S . 253) und 8- Maoi
1818 (R .-G .-Bl . 'S . 395).

8 5
Trese Verordnung tritt ab 1. Juni 1920 in Kraft.
Wiesbaden,  den 29. Mai 1920.

Ter RegieruiMprüsident : Mumm.

Tie Herren Bürgerineister werden ersucht, di .' vorstehende
Verordnung des Herrn Regierungs -Präsidenten über Mrch
und Butterhöchstpreise sofort den Landwitten in ihren Ge¬
meinden bekannt zu geben. Ich muß erwarten , daß sämtliche
Gemeinden nunmehr , nachdem eine einheitliche Regelung der \
Preise für den ganzen Regierungs -Bezirk getroffen worden j
ist, ihre Lieserungspflicht restlos erfüllen , da andernfalls ein j
scharfes Vorgehen unvermeidlich fein wird . Den Herren !
scharfes Vorgehen unvermeidlich sein wird . Ten Herren Bür - j
germeistern geht in den nächsten Tagen ein besonderes Rund - i
schreiben zu, worin nähere Anleitung darüber gegeben, ist, in !
welcher Weise Maßnahmen bei Nichterfüllung der Ablieiceungs - ,
Pflicht zur Durchführung gelangen sollen.

Diez,  den 2. Juli 1920. \
T '-r  Vorsitzende des Kreisausschusse ?. I . SS. : Scheuern , j
J .-Nr . II. 6342. Diez,  den 27. Mai 1920.

Betr.  Strompreise.
Im Anschluß an meine Kreisblattbekanntmachung oorn

». April ds . Jrs ., J .-Nr . II . 4178, Kreisblatt Nr - -38, mach; i
ich darauf aufmerksam , daß die Sttompreise für den Bezug i
»on elektrischem Licht und elektrischer Kraft ab 1. April tzs.
Jrs . wie folgt festgesetzt sind : - i

a . für die Licht-Kwh. 2,44 Mark.
b. ftir die Kraft -Kwh. 1,22 Mark.
Tie Panschalfätze erhöhen sich demeutspvecĥ d.

Der Vorsitzende des KreisausschussesI . V. - Scheu n-

J .-Rr 11. 8461 Diez,  den 28 . Mai 1820.
Ter Landwirt und Maurer Wilhelm Born in Dienechal

ist zum Bürgermeister dieser Gemeinde auf die gesetzmäßig?
achtjährige Amtsdauer beginnend mit dem 1. Juni 1920 ge¬
wählt und von mir bestätigt worden.

_ Der Landrat . I . V. : S cheuern.
J .-Nr . L. 2420. St . Goarshausen , den 29. Mai 1920-

Wegen der weiteren Verbreitung der Maul - und Klauen
seuche in den Gemeinden Vogel, Ruppertshofen , Miehlen und
Obertiefenbach habe ich heute über diese Gemeinden die OetS-
sperre verhängt.

_Ter Land rat : (Unterschrift ).
J .-Nr . L. 2402. St . Goa rsha uf  e n,  27 . Mai 1920.

Unter dem Rindviehbestandc des Landwitts Karl Wölt
zu Weyer ist die Maul - und Klauenseuche amtstierärztlich fest-
gesteflt worden.

Tie erforderlichen Schutzmatzregeln find angeordnet.
Ter Landrat I . B.: (Unterschrift).

- ■|rTrilT1,i liljlll W,, , WIHHUJH

BrerticholzverkLuf«!
der LberfSrsterei Erlenhof.

Dienstag , den 8. Juni von 9 Uhr vormittags ab im Gast¬
haus „Zum Löwen" in Laufenselden,  Försterei Erlenhof
aus den Forstorten 36, 37, 40, 41 Hinterforst , 43 Heidekopf,
46 Oberheide, 50, 51 Vorderheide , 58, 59 Unterheide , 69
Oberer Stegerhofswald , 76, 78 Bärbach , 79, 82 Grauer Kopf, 83
Wiesenberg, 84 Dörsterberg und Totalität : Eichen:  220 Rm.
Scheit - und Knüppel , 70 Rm . Reiserknüpvel und Schlagebraum.

Buchen:  1360 Rm . Scheit - und Knüppel , 400 Rm . Reiser¬
knüppel und Schlagabraum . And . Laubh . : 20 Rm . Scheit-
nnö Knüppel,, , 10 Rm . Reiferknüppel , Nadelh . : 210 Rm.
Scheit und Knüppel , 70 Rm . Reiferknüppel und Schlagabraum.

Montag , den 14. Juni von 9 Uhr vormittags ab im Gast¬
haus Keßler in Hohenstein,  Försterei Hohenstein aus den
Forstotten .7 Junge Eichen, 11 Liebbergerhofwals , 12, l4
Schulzewüldclien, 1.5 Klingclwäldchen , 20 Steclqnhell , 21 Win¬
terbach, 23 Röderköpfchen, 24. Lahnerbnchskopf , 28 Lahnerberg,
31,34,, Ebert und Totalität : Eichen:  340 Rm . Scheit und
Knüppel , 12» Rm . Reijerknüvpel, , und Schlagabraum . Buchen:
560 Rm . Scheit und Knüppel , 520 Rm . Reiserknüppel und
Schlagabraum , A n d. L a n b h 10 Rm . Scheit und Kirüppel und
5 Rm . Reiserknüppel . Na d elh . : 70 Rm . Scheit und Knüppel.

Händler nicht zugetajfen . Verkaufsbeschränkungen nach
dem Ermessen des Versteigerun gsleiters Vorbehalten.

Vorschuß- u d Spmkuffen Bcrem zu Holzapp-l.
E. G. m. u. H.

Tie diesjährige ordentliche
Generalversammlung

des Vereins findet Sonntag,  den 13 . I u n i ds. IS ., nach¬
mittags  4 Uhr  im Lokale des Herrn Christian Knall
dahier statt.

Tagesordnung:
1. Rechenschaftsbericht über den Geschäftsbetrieb pro 1918-zo,

(Genehmigung der Bilanz und Entlastung für den Vorstand
und Auffichtsrat.

2. Bestimmung -ber die Verteilung des erzielten Reingewinns.
3. Neuwahl des Direktors bis 28. 2. 1921.
4. Wahl eines Kontrolleurs an Stelle des nach 8 4 des neuen

Statuts ausscheidenden Herrn Adolf Wilhelm.
5. Neuwahl eines Auffichtsratsmitglied -v bis 28. 2. 1921.
6. Wahl zweier Auffichtsratsmttglieder für die nach § 84 und 25

des neuen Statutes ausscheidenden Herrn Karl Hennemann
und Christian Schwarz.

7. Berichterstattung über die im Jahre 1919 vorgcnommcne ge¬
setzliche Verbandsrevisivn.

8. Beschlußfassung über die Abänderung des 8 83 des neuen
Statutes : Verlegung des Geschäftsjahres vom 28. Febuar
auf 31. Dezember.

Gleichzeitig wird bemerkt , daß der Geschäftsbericht nebst
Bilanz vom 5. O.is 13. Juni zur Einsicht der Genossen btt
dem Tirekror Wilh . Schmittel offen liegt.

Holzappel,  den 4. Juni 1920.
Der Vorstand

W., Schmittel 2ß. Kasper Ad. Wilhelm.
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